AUTONOME PROVINZ BOZEN

Abteilung 32 - Forstwirtschaft

Beiträge für den Ankauf von forstlichen Maschinen und Geräten
Der Landesrat für Forstwirtschaft Dr. Luis Durnwalder gibt bekannt, dass ab 17. März 2008 bis einschließlich 30. April 2008 von 8.00 – 12.00 Uhr, wiederum Beitragsgesuche für den Ankauf von forstlichen Maschinen und Geräten beim Amt für Bergwirtschaft, Bozen, Brennerstraße 6, eingereicht werden können.

Im Sinne der Maßnahmen 1.2.2. und 1.2.3. des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2007-2013, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3241 vom 01.10.2007, können Beiträge bis zu 40% der anerkannten Kosten (ohne MwSt.) gewährt werden, wenn der Antragsteller die vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt.

Bestimmungen über die Zulassung der maximalen Höchstausgaben für den Ankauf von forstlichen Maschinen

Im Sinne der Verfügungen vom 14.12.2007, Art. 55 der EU-Verordnung Nr. 1974/2006 bez. der Anerkennung der Ausgaben für alle geförderten forstlichen Maschinen und Anlagen des Entwicklungsprogrammes für den Ländlichen Raum 2007-2013, hat die Fachkommission laut Landesgesetz vom 19. November 1993, Nr. 23 am 11.02.2008 folgende Richtpreise festgelegt, die für alle eingereichten Ansuchen anzuwenden sind:
	ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM - ELR 2007–2013

Maßnahme 1.2.2.:
Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der Wälder
Antragsteller:

Physische Personen (einzelne landwirtschaftliche Unternehmer und Gesellschaften, welche im „Landes-verzeichnis  der landwirtschaftlichen Unternehmer“ und in der Handelskammer eingetragen sind)
Juridische Personen (Gemeinden und Körperschaften, welche im „Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmer“  und in der Handelskammer eingetragen sind)
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Maßnahme 1.2.3.:
Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse
Antragsteller:

Antragsteller
Holzschlägerungsunternehmen, die im „Landesverzeichnis  der landwirtschaftlichen Unter-nehmer“  und in der Handelskammer eingetragen sind (nur Kleinstunternehmen mit bis max. 10 Beschäftigte und einem Jahresumsatz unter 2 Mio. €)




Maschinen und anerkannte Höchstpreise (bereits von der Fachkommission genehmigt):

	Seilwinden:

	Richtpreise (ohne IVA)


	  bis   5 Tonnen

	  max.   3.200,00 €

	  bis   6 Tonnen

	  max.   4.600,00 €

	  bis   7 Tonnen

	  max.   5.200,00 €

	  bis 10 Tonnen

	  max. 11.000,00 €

	Holzzangen:

	  max.   3.500,00 €

	Funksteuerung:

	  max.   1.800,00 €


	Laufwagen:
   max. 12.000,00 €
Falls Holzkräne zur Finanzierung zugelassen werden können, sind folgende Höchstpreise zu  berück-sichtigen:

Holzkräne:

  max.  25.000,00 €
Für öffentliche Körperschaften ist auch die Finan-zierung folgender Maschinen möglich:

Brennholzautomaten:

  max.  30.000,00 €
Die Projekte starten bei einem Mindestbetrag von 2.500,00 € bis zu einem Höchstbetrag von 30.000,00 €
Benötigte Dokumente:

· Handelskammerauszug

· Kopie eines aktuellen Besitzbogens mit Waldparzellen

· Detailliertes Angebot der Lieferfirma ohne MwSt.

· Kopie der Steuernummer

· Kopie der Mehrwertsteuernummer

· Beidseitige Kopie eines gültigen Ausweises

· Kopie der Bankdaten

· Beschluss über den Ankauf einer Anlage (nur bei juridischen Personen, Gemeinden, Eigenverwaltungen und Interessentschaften)

	
	Seilwinden:

Richtpreise (ohne IVA)

  bis   5 Tonnen

  max.   3.200,00 €
  bis   6 Tonnen

  max.   4.600,00 €
  bis   7 Tonnen

  max.   5.200,00 €
  bis 10 Tonnen

  max. 11.000,00 €
Holzzangen:

  max.   3.500,00 €
Funksteuerung:

  max.   1.800,00 €
Spezialseilwinden,

Kippmasten:

  max. 150.000,00 €
Prozessoren:

  max. 75.000,00 €
Haspelwagen:

  max. 11.000,00 €
Holzkräne:

  max. 25.000,00 €
Speziallaufwagen:

  max. 40.000,00 €
Brennholzautomaten:

  max. 30.000,00 €
Der Höchstbetrag, auf den ein Beitrag gewährt werden kann, beträgt 150.000,00 € (ohne MwSt.).

In drei Jahren kann insgesamt ein Beitrag auf maximal 200.000,00 Euro Gesamtbetrag gewährt werden.
Benötigte Dokumente:

· Handelskammerauszug

· MwSt.-Erklärung des letzten Jahres

· Detailliertes Angebot der Lieferfirma ohne MwSt.

· Kopie der Steuernummer

· Kopie der Mehrwertsteuernummer
· INPS-Kodex
· Beidseitige Kopie eines gültigen Ausweises

· Kopie der Bankdaten













